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Wo wir 

stehen

Die Landquart in der Chlus, Graubünden, Foto © Kaspar Schuler



Wasserkraftnutzung in Europa

In Europa waren 2019 rund 21,400 Wasserkraftanlagen in Betrieb

und über 8,700 in Planung oder im Bau.1

Å91% der gezählten Kraftwerke <10 MW Leistung = 

ĂKleinwasserkraftñ

Å28% der Kraftwerke im Bau lagen innerhalb geschützter Gebiete 

(in der EU 33%).

1) Quelle: Hydropower Pressureon European Rivers, The Story in Numbers, WWF ςRiver Watch ςEuroNaturςGEOTA; 2019



Alpine Wasserkraft: 4 Länder weit vorn

Kenndaten alpiner Wasserkraft (2017)

Leistung: 1019 Grosswasserkraftanlagen mit >5 
MW
59% Laufkraftwerke, 33% Speicher-, 8% 
Pumpspeicherkraftwerke 
Total: 62 GW, zu 90% erstellt in Frankreich, Italien, 
Österreich, Schweiz

Produktion: 166 TWh, Frankreich 49,6 TWh, 
Schweiz 34,6 TWh, Österreich 36,7 TWh, Italien 28 
TWh.
60% (98,6 TWh) hiervon wird in 603 
Laufkraftwerken erbracht,

Pumpspeicherung als «Asset»: 78 Anlagen,  $
18 GW Turbinen-, 14 GW Pumpenleistung 

Quelle: Wasserkraft im Alpenraum, Daten und Fakten, Arbeitsgemeinschaft Alpine Wasserkraft (AGAW), 2018

Einwohner:innen
70 Mio. in diesem Alpenperimeter 
(Alpenprogramm Interreg)
Im Einzugsgebiet der in den Alpen 
entspringenden Flüsse 170 Mio. (2011)



Karte Österreich

Situation Österreich



Source: Aqua Viva, Switzerland;  www.aquaviva.ch.https://aquaviva.ch/de/aguaviva.ch

Beeinträchtigung der Schweizer Fliessgewässer

http://www.aguaviva.ch/


Situation Schweiz

Schweiz: Knapp 1600 Produktionsanlagen: Mehr als 1400 Kleinwasserkraftwerke (bis 10 MW), sowie 193 grosse 
Anlagen mit Leistungen bis weit darüber. 
Innerhalb der 1400 Kleinwasserkraftwerke (bis 10 MW) bestehen in der Schweiz mehr als 900 Kleinstwasserkraftwerke mit weniger als 300 kW 
Leistung.Österreich: 3'105 Produktionsanlagen, darunter нΩфпо YƭŜƛƴǿŀǎǎŜǊƪǊŀŦǘǿŜǊƪŜ όōƛǎ мл a²ύ ǎƻǿƛŜ мсн DǊƻǎǎǿŀǎǎŜǊƪǊŀŦǘǿŜǊƪŜ όǸōŜǊ мл 
MW).

Gewässerökologie im Niedergang

Bundesamt für Umwelt, Bern:
«Im Alpenraum nimmt der Druck auf die Biodiversität zu, insbesondere durch Alperschliessungen und eine intensivierte Landwirtschaft, 
durch Skipisten und Beschneiungsanlagen, durch Wasserkraftnutzung und andere Infrastrukturen sowie im Gefolge von Freizeitaktivitäten, 
die sich räumlich und zeitlich immer stärker ausdehnen.» 

«Den grössten Artenschwund verzeichnen Gewässer und Uferzonen. Dafür verantwortlich sind das Fehlen vielfältiger Strukturen, die 
unterbrochene Vernetzung aufgrund harter Verbauungen durch Dämme und Kraftwerke sowie eine durch Mikroverunreinigungen (Pestizide, 
Arzneimittel, Putzmittel) und Nährstoffe beeinträchtigte Wasserqualität.» 

Von 71 Fischarten sind heute bereits 9 ausgestorben, 15 vom Aussterben bedroht und 8 stark gefährdet. Nur noch 14 Fischarten gelten als 
nicht gefährdet. 

Fischereistatistik Graubünden, 2022: α5ƛŜ ƭŀƴƎƧŅƘǊƛƎŜƴ ¢ǊŜƴŘǎ ȊŜƛƎŜƴ ŜƛƴŜ ǎŜƘǊ ŘŜǳǘƭƛŎƘŜ !ōƴŀƘƳŜ ŘŜǎ CƛǎŎƘŦŀƴƎǎ ƛƴ Fliessgewässernund 
Seen. Im Falle der Fliessgewässererreicht der Wert des Jahres 2022 nur noch rund 26% des Wertes des Jahres 2003, der den Maximalwert 
der dokumentierten Fangperiode 2002-нлнн ƳŀǊƪƛŜǊǘΦάhttps://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/inkuerze.html#:~:text=3.-

,Fortgesetzter%20Verlust%20und%20akute%20Gef%C3%A4hrdung%20trotz%20Teilerfolgen%20(Zustand),bereits%20biodiversit%C3%A4tsarmen%20Gebieten%20stabil%20geblieben.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/inkuerze.html:~:text=3.-,Fortgesetzter%20Verlust%20und%20akute%20Gefährdung%20trotz%20Teilerfolgen%20(Zustand),bereits%20biodiversitätsarmen%20Gebieten%20stabil%20geblieben


Wohin wir 

gehen

Trift, Kanton Bern, Fotomontage Staubereich Mary Leibundgut



Europa / EU

Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen (RED III, seit Nov. 2023 in Kraft)

- Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie, die in den Beschleunigungsgebieten für erneuerbare Energie

angesiedelt sind, sollten von der Verpflichtung zur Durchführung einer spezifischen Umweltverträglichkeitsprüfung auf 

Projektebene ausgenommen werden 

- Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin die Möglichkeit haben, Genehmigungen für Projekte außerhalb dieser Gebiete zu 

erteilen.

- Im Rahmen besonderer Pläne für Speicherprojekte sollten Natura-2000-Gebiete stets ausgespart werden, da es bei der 

Wahl der Orte für ihre Ansiedlung weniger Einschränkungen gibt. In solchen Gebieten sollten die Mitgliedstaaten in 

begründeten Fällen Ausnahmen von im Umweltrecht der Union vorgesehenen Prüfpflichten vorsehen können

- Die in der Wasser-Rahmenrichtlinie 2000/60/EG festgelegten Verpflichtungen gelten weiterhin für Wasserkraftwerke, 

auch wenn ein Mitgliedstaat beschließt, Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie im Zusammenhang mit 

Wasserkraft auszuweisen, damit eine nachteilige Auswirkung auf die betreffenden Gewässer gerechtfertigt ist.

- Die Bestimmungen des Aarhus Übereinkommens über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten, bleiben anwendbar.

- Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302413



Schweiz: Stromgesetz 
Nationale Referendumsabstimmung 9. Juni 2024

Positiv

Rascher Ausbau der schweizerischen erneuerbaren Energieproduktion wie Wasserkraft, Sonne, Wind und 

Biomasse. 

Verringert die Abhängigkeit des Landes von Energieimporten. Verringert das Risiko von kritischen 

Versorgungssituationen. 

Enthält Finanzierungsinstrumente sowie neue Vorschriften für die Stromerzeugung, den Transport, die 

Speicherung und den Verbrauch. Es wird auch eine obligatorische Wasserkraftreserve eingeführt. 

Verbindliche Energieeffizienzverpflichtungen für Stromversorgungsunternehmen.

Kraftwerksbau in Biotopen von natürlicher Bedeutung, Wasser- und Zugvogelreservaten grundsätzlich ausgeschlossen.

Å Quelle: Bundesinformation (DE, FR, IT, EN): https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/supply/electricity-supply/federal-act-renewable-electricity-supply.html 



Negativ 

1 - Missachtung internationaler Verpflichtungen

Das Kunming-Montreal Protokoll zum Schutz der Biodiversität (2022)  und der Rahmenvertrag zur 

Alpenkonvention können kaum eingehalten werden. 

Der Mantelerlass widerspricht auch der ministeriellen Deklaration für eine nachhaltige Wasserwirtschaft im 

Alpenraum (17. Alpenkonferenz 2020).

Die Schweiz widersetzte sich im Nov. 2023 im Compliance Committee einer Überprüfung der Kompatibilität mit 

ihrer Ratifizierung des Rahmenvertrages der Alpenkonvention. 

2 - Widersprüche zum Verfassungsrecht

An mehreren Stellen der neuen Gesetzesbestimmungen wird der Energieproduktion pauschal Vorrang 

gegeben gegenüber dem Gewässer-, Naturschutz- und Raumplanungsrecht. 

Das Prinzip der zwingend fallweisen Interessenabwägung wird durchbrochen. Es verlangt diese auf allen 

föderalen Instanzen, mittels konkreter Beurteilung des jeweiligen Projekts.

Eine finale Überprüfung des ganzen Pakets auf Verfassungskonformität durch das Bundesamt für Justiz wurde 

vor dem finalen Parlamentsentscheid nicht durchgeführt.

Quellen: Argumente des Nein-Komitees zum Mantelerlass:  https://strom-gesetz-nein.ch/argumentation/ ; (DE, FR): https://naturkomitee.ch/de/  //  Erklärung zur integrierten und nachhaltigen Wasserwirtschaft in den Alpen // 

https://www.alpconv.org/de/startseite/konvention/rahmenkonvention/ 



Negativ

3 - Konkrete Deregulierungsfolgen

Å Bedrohung aller Fliessgewässer: Alle Flüsse können bei drohender Mangellage befristet auf minimales Restwasser 

gesetzt werden.

Å Bedrohung aller Fliessgewässer-Auen: Alle Biotope von nationaler Bedeutung können auf Restwasser gesetzt werden, sofern 

die Wasserentnahme ausserhalb des Schutzgebietes erfolgt.

Å Keinen sicheren Schutz für die letzten hochalpinen Lebensräume: Alle am 1.1.2023 nicht geschützten alpinen Auen (neu 

entstehende Gletschervorfelder, alpine Schwemmebenen) können trotz allfälligem Schutz für die Energieproduktion genutzt 

werden.

Å Vereinfachung des Kraftwerksbaus in Landschaftsschutzgebieten (BLN): Wird in nationalen BLN-Gebieten gebaut, so darf ein 

Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden. Es kann auf Schutz-, Wiederherstellungs-, Ersatz-

oder Ausgleichsmassnahmen verzichtet werden.

Å Bruch ursprünglicher Abmachungen des Runden Tischs Wasserkraft: 16 explizit aufgelistete Wasserkraftprojekte erhalten 

nationalen Vorrang vor allen anderen Interessen (2 neue Stauseen in potenziellen Schutzgebieten, 13 Erweiterungen bestehender 

Stauseen und Kraftwerke, 1 Laufwasserkraftwerk Chlus).

Å Interesse an Solar- und Windkraftanlagen von nationaler Bedeutung geht anderen nationalen Interessen grundsätzlich vor.

Å Biotope von kantonaler, regionaler oder lokaler Bedeutung können zugunsten von Kraftwerksanlagen geopfert werden.



Wasserkraftnutzung 
im Kanton 
Graubünden, 
Schweiz

Ist-Zustand


